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A. Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Leinefelde-Worbis 
 

B e k a n n t m a c h u n g 

Einladung 

Am Montag, dem 11.12.2023 um 16:00 Uhr findet im Rathaus Wasserturm Leinefelde, großer 
Sitzungssaal, Bahnhofstraße 43, 37327 Leinefelde-Worbis, die 29. Sitzung des Stadtrates der 
Stadt Leinefelde-Worbis für die Wahlperiode 2019 – 2024 statt, zu der ich Sie herzlich einlade. 

gez. Christian Zwingmann 
Bürgermeister 

Tagesordnung: 
 

I. Öffentliche Sitzung 
 

1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der 
ordnungsgemäßen Ladung 

 
2. Feststellung der Tagesordnung 
 
3. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 25.09.2023 
 
4. Mitteilungen des Bürgermeisters, der Verwaltung und Aussprache 
 
5. Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung von Beschlüssen und getroffenen 

Eilentscheidungen 
 
6. Beratung und Beschlussfassung über die vom Hauptausschuss vom 27.11.2023 

vorgelegten Beratungsgegenstände 
 
6.1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen der Stadt Leinefelde-Worbis im 

Haushaltsjahr 2022 
Vorlage: 199/2023 

 
6.2. Außerplanmäßige Auszahlungen für zwei Kleinprojekte im Rahmen des Regionalbudgets 

(RAG-Förderung) 
Vorlage: 270/2023 

 
6.3. Überplanmäßige Aufwendungen für Personalkosten 2023 

Vorlage: 269/2023 
 
6.4. 6. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Leinefelde-Worbis 

Vorlage: 221/2023 
 
6.5. Neufassung der Satzung der Stadt Leinefelde-Worbis über die Freiwillige Feuerwehr 

(Feuerwehrsatzung) 
Vorlage: 272/2023 

 
6.6. Neufassung der Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und 

Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Leinefelde-Worbis 
(Feuerwehrgebührensatzung) 
Vorlage: 273/2023 
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6.7. Neufassung der Feuerwehrentschädigungssatzung 
Vorlage: 274/2023 

 
6.8. Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb "Kommunale Liegenschaftsverwaltung Leinefelde-

Worbis - KLW" 
Vorlage: 275/2023 

 
6.9. Aufhebung des Abwägungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 1 „Hausener Weg“ 1. 

Änderung der 3. Änderung, OT Worbis (137/2022) und Neufassung des 
Abwägungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 1 „Hausener Weg“ 1. Änderung der 3. 
Änderung, OT Worbis 
Vorlage: 137/2022 1. Ergänzung 

 
6.10. Aufhebung des Satzungsbeschlusses über ein besonderes Vorkaufsrecht nach § 25 

Baugesetzbuch (BauGB) – Vorkaufsrechtssatzung der Stadt Leinefelde-Worbis (Beschluss 
176/2021) 
Vorlage: 176/2021 1. Ergänzung 

 
6.11. Abschnittsbildung zum grundhaften Ausbau des Gehwegs Halle-Kasseler-Straße im Ortsteil 

Beuren 
Vorlage: 268/2023 

 
6.12. Widmung der Straße „Vorm Pfaffenstiege“, Ortsteil Leinefelde 

Vorlage: 276/2023 
 
6.13. Widmung einer Straße im Geltungsbereich des B-Planes 108 „Schulwiese“ im Ortsteil 

Worbis 
Vorlage: 277/2023 

 
6.14. Bestellung eines Wahlleiters und Stellvertreters für die Wahlen 2024 

Vorlage: 230/2023 
 
7. 10. Änderung der Friedhofsgebührensatzung der Stadt Leinefelde-Worbis 

Vorlage: 267/2023 
 
8. Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Leinefelde-Worbis 

Vorlage: 234/2023 
 
9. Anfragen und Anregungen 
 
10. Schließung der öffentlichen Sitzung 
 
11. Anfragen der Bürger 
 
II. Nichtöffentliche Sitzung 
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B. Veröffentlichungen sonstiger Stellen 
 
 
Thüringer Bienenfreundinnen und Bienenfreunde 2024 gesucht 
 
Zum 7. mal rufen der Landesverband Thüringer Imker (LVThI) und das Ministerium für 
Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) dazu auf, sich an der Aktion Bienenfreunde Thüringen 
zu beteiligen. „Mit der Auszeichnung ‚Bienenfreunde Thüringen‘ heben wir hervor, wie 
bedeutend bestäubende Insekten für unsere Umwelt und Gesellschaft sind“, sagte 
Agrarministerin Susanna Karawanskij. Es kann sich jeder bewerben, der seinen Garten oder 
seine bewirtschaftete Fläche insektenfreundlich gestaltet.  Mit dem Wettbewerb ehrt das 
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft alle zwei Jahre in Kooperation mit dem 
Landesverband Thüringer Imker Personen, die sich für Bienen und bestäubenden Insekten 
einsetzen. Die Bewerbungsfrist endet am 31. April 2024. 
  
„80 Prozent unserer heimischen Nutz- und Wildpflanzen müssen bestäubt werden und Insekten tragen 
so maßgeblich zu unser Nahrungsvielfalt und Ernährungssicherheit bei“, sagt Ministerin Karawanskij. 
„Mit der Plakette würdigen wir das Engagement für den Erhalt der Artenvielfalt und für die Entwicklung 
der Bienen- und Insektenbestände.“ 
In Deutschland gibt es etwa 29.000 Insektenarten. Dazu gehören auch Käfer, Libellen, Wanzen, 
Wespen und Ameisen. Insekten sind für viele Ökosysteme unverzichtbar und deshalb schützenswert. 
Sie bestäuben einen Großteil von Kulturpflanzen und zersetzen abgestorbene Biomasse, verbessern 
die Bodenfruchtbarkeit und reinigen Wasser. Der Verlust von Insekten kann ganze Nahrungsketten 
gefährden.  
Mit der Plakette werden vielfältige Maßnahmen zum Insektenschutz gewürdigt, von Blumenkästen mit 
insektenfreundlichen Pflanzen über „wilde“ Blühflächen und der Verzicht auf chemisch-synthetische 
Pestizide bis zu Nisthilfen und pädagogischer Jugendarbeit. 
 
 
Wer kann sich bewerben? 
 
Alle, die etwas für Insekten und Bienen tun: Bürgerinnen und Bürger, Schulklassen, Kindergärten, 
Unternehmen, Vereine, (Dorf)Gemeinschaften, die sich besonders um die bestäubenden Insekten 
verdient gemacht haben.  
 
 
Wie kann ich mich bewerben? 
 
Eigene Projekten für Bienen und Insekten aus den Jahren 2022/2023 mit aussagefähigen Bildern 
(max. 5) als pdf-Datei oder mit einem selbstgedrehten Video (max. 1,5 Min.) bewerben und diese an 
das TMIL unter bienenfreunde@tmil.thueringen.de schicken. 
 
 
Wie und wann findet die Auszeichnung statt? 
 
 
Eine Jury aus Mitgliedern des LVThI und TMIL begutachtet die eingereichten Projekte und wählt die 
Preisträger:innen aus. Diese werden schriftlich benachrichtigt. 
Die Auszeichnung wird anlässlich der Grünen Tage Thüringen 2024, voraussichtlich am 27.9.2024, auf 
dem Messegelände in Erfurt stattfinden. 
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In der Gemeinde Leinefelde-Worbis,  Gemarkungen Birkungen und Leinefelde 
Fluren und Flurstücke:    siehe Ergänzungsseite 
 
wurde eine Grenzwiederherstellung nach den Bestimmungen der 88 9 bis 15 des Thüringer 
Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes (ThürVermGeoG) vom 16. Dezember 2008 (GVBl.  
S. 574) in der jeweils geltenden Fassung durchgeführt.  
 
Über die Liegenschaftsvermessung und deren Ergebnis wurde eine Grenzniederschrift  
aufgenommen. Diese Grenzniederschrift und die Dokumentation der Anhörung der Beteiligten  
sowie die dazugehörige Skizze können von den Beteiligten 
 

vom 11.12.2023 bis 12.01.2024  
 
in den Räumen des Dipl.- Ing. (FH) Dirk Stolze, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, 
Ilgerstraße 17a, 99768 Harztor OT Ilfeld zu folgenden Zeiten eingesehen werden:  
 

Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr  
 

Gemäß 8 10 Abs. 4 ThürVermGeoG wird durch Offenlegung das Ergebnis der oben genannten 
Liegenschaftsvermessung bekannt gegeben. Die Offenlegung wird durch Auslegung zur Einsicht 
bewirkt. Das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung gilt als anerkannt, wenn innerhalb eines Monats 
nach Ablauf der Offenlegungsfrist kein Widerspruch eingelegt wurde. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der 
Offenlegungsfrist bei Dipl.-Ing. Dirk Stolze, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Ilgerstraße 17a, 
99768 Harztor OT Ilfeld schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden. 
 
Harztor, den 27.11.2023 
gez. Dirk Stolze 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
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